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Rechtsgrundlagen im Rahmen der Anerkennung als freier Träger der Jugendhilfe 

 

Zuständigkeit für die Anerkennung 
 
§ 25 AG KJHG Öffentliche Anerkennung  
(1) Zuständig für die öffentliche Anerkennung der Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII sind  

1. das Jugendamt nach Beschlussfassung des Jugendhilfeausschusses, wenn der Träger der freien 
Jugendhilfe seinen Sitz im Bezirk des Jugendamtes hat und dort vorwiegend tätig ist,  

2. das Landesjugendamt nach Beschlussfassung des Landesjugendhilfeausschusses, wenn der Träger 
der freien Jugendhilfe seinen Sitz im Bezirk des Landesjugendamtes hat und vorwiegend dort in 
mehreren Jugendamtsbezirken tätig ist. Gehören diese zu demselben Kreis, ist anstelle des 
Landesjugendamtes das Jugendamt dieses Kreises zuständig,  

3. die oberste Landesjugendbehörde, wenn der Träger der freien Jugendhilfe in beiden 
Landesjugendamtsbezirken gleichermaßen tätig ist sowie in allen übrigen Fällen.  

(2) Die auf Landesebene zusammengeschlossenen Verbände der freien Wohlfahrtspflege sind anerkannte 
Träger der freien Jugendhilfe.  
(3) Die öffentliche Anerkennung gilt nur für die Organisationsstufe eines Trägers der freien Jugendhilfe, für die 
sie erteilt ist. Die öffentliche Anerkennung durch die oberste Landesjugendbehörde kann auf Antrag auf die 
dem Träger der freien Jugendhilfe gegenwärtig und zukünftig angehörenden regionalen und sonstigen 
Untergliederungen (Orts-, Kreis- und Bezirksverbände, landesweite Teilorganisationen) ausgedehnt werden, 
wenn die Untergliederungen an dem Träger der freien Jugendhilfe ausgerichtete einheitliche 
Organisationsformen, Satzungsregelungen und Betätigungsbereiche aufweisen.  
(4) Die öffentliche Anerkennung kann widerrufen oder zurückgenommen werden, wenn die Voraussetzungen 
für die Anerkennung nicht vorgelegen haben oder nicht mehr vorliegen. 
 

 

Voraussetzungen der Anerkennung 
 
§ 75 SGB VIII Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe  
(1) Als Träger der freien Jugendhilfe können juristische Personen und Personenvereinigungen anerkannt 
werden, wenn sie 

1. auf dem Gebiet der Jugendhilfe im Sinne des § 1 tätig sind, 
2. gemeinnützige Ziele verfolgen, 
3. auf Grund der fachlichen und personellen Voraussetzungen erwarten lassen, dass sie einen nicht 

unwesentlichen Beitrag zur Erfüllung der Aufgaben der Jugendhilfe zu leisten imstande sind, und 
4. die Gewähr für eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit bieten. 

(2) Einen Anspruch auf Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe hat unter den Voraussetzungen des 
Absatzes 1, wer auf dem Gebiet der Jugendhilfe mindestens drei Jahre tätig gewesen ist. 
(3) Die Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts sowie die auf Bundesebene 
zusammengeschlossenen Verbände der freien Wohlfahrtspflege sind anerkannte Träger der freien 
Jugendhilfe. 
 

§ 1 Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe 
(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer 
selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. 
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende 
Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. 
(3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 insbesondere 

1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, 
Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, 

2. jungen Menschen ermöglichen oder erleichtern, entsprechend ihrem Alter und ihrer individuellen 
Fähigkeiten in allen sie betreffenden Lebensbereichen selbstbestimmt zu interagieren und damit 
gleichberechtigt am Leben in der Gesellschaft teilhaben zu können, 
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3. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen, 
4. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen, 
5. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine 

kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen. 
 

§ 2 SGB VIII Aufgaben der Jugendhilfe 
(1) Die Jugendhilfe umfasst Leistungen und andere Aufgaben zugunsten junger Menschen und Familien. 
(2) Leistungen der Jugendhilfe sind: 

1. Angebote der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit, der Schulsozialarbeit und des erzieherischen 
Kinder- und Jugendschutzes (§§ 11 bis 14), 

2. Angebote zur Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 bis 21), 
3. Angebote zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (§§ 22 bis 25), 
4. Hilfe zur Erziehung und ergänzende Leistungen (§§ 27 bis 35, 36, 37, 39, 40), 
5. Hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und ergänzende Leistungen (§§ 35a bis 37, 39, 

40), 
6. Hilfe für junge Volljährige und Nachbetreuung (den §§ 41 und 41a). 

(3) Andere Aufgaben der Jugendhilfe sind 
1. die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§ 42), 
2. die vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter 

Einreise (§ 42a), 
3. die Erteilung, der Widerruf und die Zurücknahme der Pflegeerlaubnis (§§ 43, 44), 
4. die Erteilung, der Widerruf und die Zurücknahme der Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung 

sowie die Erteilung nachträglicher Auflagen und die damit verbundenen Aufgaben (§§ 45 bis 47, 48a), 
5. die Tätigkeitsuntersagung (§§ 48, 48a), 
6. die Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten (§ 50), 
7. die Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind (§ 51), 
8. die Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52), 
9. die Beratung und Unterstützung von Müttern bei Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von 

Unterhaltsansprüchen sowie von Pflegern und Vormündern (§§ 52a, 53a), 
10. die Erteilung, der Widerruf und die Zurücknahme der Anerkennung als Vormundschaftsverein (§ 54), 
11. Beistandschaft, Pflegschaft und Vormundschaft des Jugendamts (§§ 55 bis 57), 
12. Beurkundung (§ 59), 
13. die Aufnahme von vollstreckbaren Urkunden (§ 60). 

 

 

Rechtsfolgen der Anerkennung 
Die Anerkennung eröffnet dem anerkannten Träger folgende Privilegien gegenüber den öffentlichen 
Jugendhilfeträgern (Jugendämter): 
 

• Gemäß § 4 II SGB VIII haben anerkannte Träger mit ihren Einrichtungen und Diensten einen 
sogenannten "beschränkten Konkurrenzschutz" gegenüber den öffentlichen Trägern, das heißt, dass 
die öffentliche Jugendhilfe von eigenen Maßnahmen absehen soll, soweit geeignete Einrichtungen, 
Dienste und Veranstaltungen von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe betrieben werden oder 
rechtzeitig geschaffen werden können. 

• § 71 SGB VIII gibt anerkannten Trägern das Recht, den jeweiligen Vertretungskörperschaften (Räte, 
Kreistage, Landschaftsversammlung) für die Mitgliedschaft im JHA oder LJHA Vertretende 
vorzuschlagen. 

• Nach § 74 II SGB VIII ist die Anerkennung häufig Voraussetzung für eine auf Dauer angelegte 
öffentliche Förderung. 

• Gemäß § 76 SGB VIII können anerkannte Träger Aufgaben des öffentlichen Trägers übernehmen oder 
an deren Durchführung mitwirken. 

• Nach § 78 b II SGB VIII können nur anerkannte Träger Vereinbarungen über die Erbringung von Hilfen 
im Ausland abschließen. 

• Auch sind nach § 80 III SGB VIII anerkannte Träger rechtzeitig an der Jugendhilfeplanung zu beteiligen 
und sind grundsätzlich Mitglied der Arbeitsgemeinschaften nach § 78 SGB VIII. 
 

 


